Baudirektion
Kanton Zurich ARV/ 1334 /2005

VERFUGUNG

vom 18. November 2005

Hombrechtikon. Privater Gestaltungsplan Hintergamsten

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Am 22. Juni 2005 stimmte die Gemeindeversammlung Hombrechtikon dem privaten
Gestaltungsplan Hintergamsten zu. Gegen diesen Beschluss wurde gemiss Rechtskraftbe-
scheinigungen der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 12. September 2005 und des
Bezirksrates Meilen vom 29. Juli 2005 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom
27. Oktober 2005 ersucht der Gemeinderat Hombrechtikon um Genehmigung der Vorlage.

Die Vorlage beinhaltet die planungsrechtlichen Voraussetzungen, einen saisonalen Re-
staurationsbetrieb am Ziirichseeweg zu erstellen und zu betreiben, indem fiir das Grund-
stiick in der Erholungszone mit Gestaltungsplanpflicht die Baubereiche A bis C und ein

Aussenbereich mit entsprechenden Bestimmungen ausgeschieden werden.

Die Vorlage ist rechtméssig, zweckmaissig und angemessen (§ 5 PBG).

Die Baudirektion verfiigt:

I.  Der private Gestaltungsplan Hintergamsten dem die Gemeindeversammlung Hom-

brechtikon am 22. Juni 2005 zugestimmt hat, wird genehmigt.
.  Den Grundeigentiimern wird fiir die durch die Bearbeitung dieser Verfiligung ent-
standenen Aufwendungen separat Rechnung gestellt.

(Zustelladresse:  Josef und Heidi Imhof, Hintergamsten, Alte Landstrasse, 8714
Feldbach)
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(Bitte iiberpriifen Sie die Richtigkeit der Zustelladresse. Ohne Thren Gegenbericht
innert zwanzig Tagen gehen wir davon aus, dass die Zustelladresse korrekt und

zudem identisch mit der Rechnungsadresse ist).

Staatsgebiihr Fr. 812.00
Ausfertigungsgebiihr Fr. 48.00

(Konto 8300.43100000
Total Fr. 860.00 Auftrag 83120.40.210)

Gegen Dispositiv Ziffer II dieser Verfligung kann innert 30 Tagen, von der Mittei-

lung an gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden.

Der Gemeinderat Hombrechtikon wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemiss §§ 6
und 89 PBG o6ffentlich bekannt zu machen.

Mitteilung an den Gemeinderat Hombrechtikon (flir sich und zuhanden der be-
teiligten Grundeigentiimer unter Beilage von sechs Dossiers), an die Kanzlei der
Baurekurskommissionen (unter Beilage von einem Dossier) und an das Amt fiir
Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei Dossiers) sowie an das

Generalsekretariat der Baudirektion, Abteilung Finanzen und Controlling.

Ziirich, den 18. November 2005 ARV Amt fiir

051753/0Owii/Zst

Raumordnung und Varmessung
Fur den Auszug:
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Privater Gestaltungsplan
Hintergamsten
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Vof Grundeigentimer festgesetzt am MM W

Von der Gemeindeversammlung zugestimmt am 22. Juni 2005

ens der Gemeindeversammlung
Der Prasident: D

Von der Baudirektion genehmigt am 1 8. Nov. 2005
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Privater Gestaltungsplan Hintergamsten
Bestimmungen

Zweck

Geltungsbereich

Verhaltnis zur Bau-
und Zonenordnung

Baubereich A
Wohnhaus

Baubereich B
Anbau West

Baubereich C
Anbau Ost

Aussenbereich flr
Restaurationsbetrieb

Nutzungs-
beschrankungen

Gestaltung

Bestimmungen

Der Private Gestaltungsplan Hintergamsten bezweckt den Bau
und Betrieb eines saisonalen Restaurationsbetriebes am
Zurichseeweg.

Der Geltungsbereich ist im zugehdérigen Situationsplan 1:500
festgelegt.

Wo der Gestaltungsplan nicht etwas Besonderes regelt, gilt die
Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Hombrechtikon.

Zulassig ist ein zweigeschossiges Gebaude mit einer Gebau-
dehdhe von hochstens 7.5 m und einer Grundflache von héchs-
tens 100 m2.

Das Gebaude dient dem Wohnen und als Servicebereich des
Restaurationsbetriebes.

Zulassig ist ein offener eingeschossiger Anbau mit einer Ge-
samthdhe von héchsten 5 m.

Der Anbau dient als Lager und fur das Abstellen von Motorfahr-
zeugen.

Zulassig ist ein eingeschossiger Anbau mit einer Gesamthéhe
von héchstens 6.0 m und einer Gebaudegrundflache von
héchstens 60 m2.

Der Anbau dient als gedeckter Bereich des Restaurations-
betriebes, fur Sanitarraume und als Lager.

Ausserhalb der Baubereiche darf der Restaurationsbetrieb nur
im bezeichneten Aussenbereich betrieben werden.

Der saisonale Restaurationsbetrieb ist ausschliesslich auf
Wanderer und Velofahrer auszurichten. Er darf hochstens
zwischen Ostern und Ende Oktober betrieben werden. Mit
Rucksicht auf die Nachbarschaft darf der Betrieb in den Mona-
ten Juli, August und September hochstens bis 22.00 Uhr und in
den ubrigen Monaten hdchstens bis 20.00 Uhr dauern.

Bauten, Anlagen und Umschwung sind fir sich und in ihrem
Zusammenhang mit der baulichen und landschaftlichen Umge-
bung im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen so zu gestalten,
dass eine gute Gesamtwirkung erreicht wird; dies gilt auch fur
Materialien und Farben.
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Privater Gestaltungsplan Hintergamsten
Bestimmungen

10. Begrinung

11. Erschliessung -
Parkierung

12. Empfindlichkeitsstufe

13. Inkrafttreten

Situation

Die Anlage ist mit standortgerechten Pflanzen angemessen zu
begrunen.

Die Erschliessung wird bewusst restriktiv geregelt:

Die Kunden des saisonalen Restaurationsbetriebes miissen zu
Fuss oder per Velo den Betrieb aufsuchen. Die Zu- und Weg-
fahrt GUber die Alte Landstrasse ist nur fiir die Bewohner, deren
privaten Besucher und Betreiber des Restaurationsbetriebes
erlaubt. Dementsprechend sind nur zwei offene Abstellplatze
fur Motorfahrzeuge zugelassen.

Es gilt die Empfindlichkeitsstufe IlI.

Der Gestaltungsplan tritt mit der Publikation der Genehmigung
in Kraft.
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Geltungsbereich 2U/8 SF

: Baubereiche A, B, C

Aussenbereich 1 gy

3 Suter+ von Kanel » Wild + AG



	Genehmigungsverfügung
	Vorschriften + Plan

